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101. M   FF S 

Das Feuerwehrhaus Schrambach erstrahlt in neuem 

Glanz. Viele Mitglieder der FF Schrambach, 

Kommandant Daniel Wagner und Verwalter Walter 

Lengauer an der Spitze, haben in vielen freiwilligen 

Arbeitsstunden ihr Heim auÇen saniert und einen Zubau 

errichtet. Die Fassade beim Bestand wurde erneuert, 

die Garagentore getauscht und unzªhlige Handgriffe 

getªtigt, sodass das Gebªude einen sehr gepflegten 

und funktionellen Eindruck darstellt. 

Allen Freiwilligen geb¿hrt unser erster Dank. 

Die Stadtgemeinde hat die Arbeiten durch Zusch¿sse unterst¿tzt. Alles konnten die 

Feuerwehrmitglieder nicht in Eigenregie herstellen. F¿r Spenglerarbeiten war die Spenglerei Hoppel 

notwendig. Der Zubau wurde eingedeckt und einige Schªden mussten fachmªnnisch repariert werden. 

Der Gemeinderat beschloss im Oktober einstimmig, dass die Rechnung der Fa. Hoppel in Hºhe von 

rund ú 17.000,00 von der Stadtgemeinde ¿bernommen wird. 

Die Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Schrambach fand im Feuerwehrhaus Anfang 

Jªnner unter Einhaltung der Covidregeln statt. 

Kommandant Daniel Wagner berichtete ¿ber die Tªtigkeiten im vergangenen Jahr. Er dankte allen 

Kameradinnen und Kameraden f¿r ihr groÇartiges Engagement in der Sache Feuerwehrhaus und vor 

allem der Stadtgemeinde f¿r die Unterst¿tzung. Kommandantstellvertreter Dominic Herster stellte fest, 



 

 

N  P -P   
 
Andreas Gravogl hat eine Praxis als Physiotherapeut 
in der Klosterrotte 4 erºffnet.  
Herr Gravogl hat seine Ausbildung an der FH Krems 
2017 abgeschlossen und hat schon reichliche 
Berufserfahrung.  
Er bietet auch Hausbesuche an, da Physiotherapie 
oft nºtig sein kann, aber der Besuch einer Praxis aus 
unterschiedlichen Gr¿nden nicht mºglich ist. 
Er ist Wahltherapeut, das heiÇt man bekommt am 
Ende der Therapie je nach Sozialversicherung bis zu 
50% der Kosten r¿ckerstattet. Sein Schwerpunkt liegt 
auf Therapie bei orthopªdischen Problemen wie 
R¿ckenschmerzen, Gelenksersatz aber auch 
unfallchirurgischen Problemen wie etwa 
Kreuzbandoperationen  
Andreas Gravogl macht gerade die Zusatzausbildung 
zum Sportphysiotherapeuten und betreut nebenher 
auch den SC Prefa Lilienfeld. 
Wir w¿nschen alles Gute und viel Erfolg mit der 
Praxis! 

dass insgesamt 28 Einsªtze im Jahr 2021 geleistet worden sind, 20 technische und 8 Brand. Der 

unerm¿dliche Verwalter Walter Lengauer konnte trotz der groÇen Investitionen in das Gebªude einen 

positiven Finanzbericht legen. 

B¿rgermeister Wolfgang Labenbacher gratulierte zum 100-jªhrigen Jubilªum, welches coronabedingt nur 

in kleinstem Rahmen mit einer Segnung des neuen Tanklºschfahrzeuges vorgenommen werden konnte. 

Das Feuerwehrhaus ist ein Schmuckkasterl und mit dem neuen Zubau auch sehr funktionell. In vielen 

freiwilligen Arbeitsstunden wurden f¿r die Gemeinschaft wertvolle und bleibende Leistungen erbracht. Aus 

feuerwehrtechnischer Sicht sind besonders die Verbesserungen am Hochwasserschutz zu begr¿Çen. Die 

Einschulung zur Montage der mobilen Prefaelemente ist geschehen. Die Funktion des Auslaufbauwerks 

mit den f¿nf Pumpen wurde von der FF Schrambach ebenfalls ¿berpr¿ft. 

Zu Feuerwehrmªnnern wurden Marcel Just und Florian Herster befºrdert. Franz Prack wurde mit der 

Medaille f¿r 25-jªhrige Tªtigkeit ausgezeichnet. Wir w¿nschen beiden erfolgreiche, unfallfreie und 

kameradschaftsfºrdernde Einsªtze und ¦bungen! 



 

 
Ehrungen und Gratulationen 

 
 
 
 
 
 
 

 

*** 
 

Den 95. Geburtstag feierte am 09. Jªnner 2022 Frau Maria HAGEN, Klosterrotte 3/2/2. 

 

*** 
 

Den 90. Geburtstag feierten am 25. Dezember 2021 Herr Robert SMRZKA, Schºnbauergasse 

14 und am 27. Dezember 2021 Frau Margarete SCHROFFENAUER, Oesterleingasse 9. 
 

*** 
 

Den 85. Geburtstag feierten am 24. Jªnner 2022 Herr Josef RAUSCHER, VivenotstraÇe 40/2  

 

*** 
 

Den 80. Geburtstag feierten am 13. Dezember 2021 Frau Wilfriede SCHIEFER, Mathildenweg 

11, am 22. Dezember 2021 Herr Friedrich WEITZL, CastellistraÇe 14, am 30. Dezember 2021 

Herr Karl BIRGFELLNER, Annagasse 24 und am 11. Jªnner 2022 Herr Manfred STURM, Am 

Hahnacker 10. 
 

*** 
 

Den Jubilarinnen und Jubilaren w¿nscht die Stadtgemeinde alles Gute und beste Gesundheit. 



 

 
EINLADUNG 

 

¥ffentliche Arbeitskreissitzung  

der  

Gesunden Gemeinde  

am 04. Mªrz.2022 um 17:00 Uhr im 
Sozialzentrum,  

Liese Prokop StraÇe 
3180 Lilienfeld 

 
Alle die Interesse haben in der Gesunden 
Gemeinde mitzumachen sind herzlich 
eingeladen. 
 

Anmeldung bitte unter  
tutgut.lilienfeld@gmail.com. oder  

0677 63 161 447  

mailto:tutgut.lilienfeld@gmail.com
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Lilienfeld hat 2021 einige wesentliche Fortschritte erzielen kºnnen: Die ersten 
hochqualitativen Eigentumswohnungen in der Liese Prokop StraÇe sind 
¿bergeben worden. Gemeindewohnungen wurden in der CastellistraÇe 42 bis 
48 in Absprache mit unseren Mieterinnen und Mietern generalsaniert. 
Fernheizung, Vollwªrmeschutz, modern adaptierte Sanitªrbereiche, neue 
Fenster ï freuen wir uns gemeinsam ¿ber die erreichte Verbesserung der 
Wohnqualitªt. Gleiches gilt f¿r die Hªuser Marktler StraÇe 24 und 26 durch die 
Domus. Das Hochwasserschutzprojekt Schrambach-Stangental, die 
Photovoltaikanlagen mit B¿rgerbeteiligung, die verbesserte und erweiterte 
Kinderbetreuung in der Volksschule und in den Kindergªrten, BaumaÇnahmen 
im Volksschulturnsaal, é Es wurde viel geleistet im Jahr 2021. Und ich danke 
allen, die mich auf diesem Wege bestens und ehrlich unterst¿tzt haben. 
 

Die wichtigsten Projekte in diesem Jahr sind die Verbreiterung des Magdalenenstegs zur 
Radfahrtauglichkeit, Fortsetzung der Sanierung der Volksschule, ºkologische MaÇnahmen beim 
Hochwasserschutz Schrambach-Stangental, Wohnungsneubau durch die Frieden, Baubeginn Junges 
Wohnen statt der Lolita, Erweiterungen bei Neuman/Prefa, Verªnderungen im Einkaufspark, 
Adaptierungen im Bad nach dem Pªchterwechsel und ein Single Trail am Muckenkogel. Beim 
Kanalsystem m¿ssen einige Strªnge saniert werden, ebenfalls einzelne StraÇenabschnitte. In Summe 
ergibt das wieder viel Arbeit in der Gemeinde und f¿r die Gemeinde. Wir achten auf die Finanzen der 
Gemeinde und bitten daher um Verstªndnis, wenn nicht alle W¿nsche erf¿llt werden kºnnen. 
 
Im Kampf gegen Corona stellen wir das Gemeindehaus zur Verf¿gung. Wir fordern den Impfbus 
regelmªÇig an, ermºglichen das Impfen und Testen im Sitzungssaal. Wir unterst¿tzen bei Bedarf beim 
Ausdrucken der Zertifikate. Unsere Gemeinde ist f¿r die B¿rgerinnen und B¿rger da! Besonderer Dank 
geb¿hrt den Freiwilligen beim Testen und Impfen und den damit mehr belasteten Gemeindebediensteten.  
 
Wir als Gemeinde werden aktiv die Impfkampagne des Bundes unterst¿tzen. Ziel ist, das die Impfquote 
erhºht wird, dass mehr Menschen unserer Stadt Sicherheit durch die Impfung bekommen. Die finanziellen 
Anreize durch die Lotterie mºge jede/r selbst beurteilen und als mºgliche Motivation sehen. Wenn die 
Quote in Lilienfeld ¿ber 80 Prozent kommt, erhªlt die Gemeinde eine zusªtzliche Bundesfºrderung. Aber 
der Erhalt dieser Fºrderung ist nicht das vorrangige Ziel. Ziel ist, dass mehr Mitmenschen durch die 
Impfung gesch¿tzt werden mºgen, dass ¥ffnungen wieder mºglich sind, wie in Lªndern mit hoher 
Impfquote. 
 
Nutzen wir gemeinsam die Chancen f¿r unsere Stadt. Lilienfeld hat viele Mºglichkeiten zur Entwicklung. 
Ich freue daher immer auf Ihre Anregungen, auf Ihr Mitwirken im Gemeindeleben. 
 

Mit besten Gr¿Çen 
 

Ihr B¿rgermeister 
Wolfgang Labenbacher 



 

In seiner Dezembersitzung betraute der 
Lilienfelder Gemeinderat die Bediensteten Bettina 
Rametsteiner und Doris Spilka einstimmig mit der 
Leitung des B¿rgerserviceb¿ros bzw. des 
Standesamts- und Staatsb¿rgerschaftsverbandes.  
 
Auf der Agenda der letzten Sitzung des Lilienfelder 
Gemeindeparlaments im Jahr 2021 stand unter 
anderem ein umfassendes Personalpaket. Neben 
sogenannten auÇerordentlichen gehaltsmªÇigen 
Vorr¿ckungen f¿r besonders verdiente Mitarbeiter 
oder der ¦berleitung von bisher befristeten 
Dienstverhªltnissen in unbefristete, wurde auch 
das B¿rgerservice einer Neustrukturierung 
unterzogen. ĂWir haben die letzten Monate genutzt 
und gemeinsam mit den betroffenen Mitarbeitern 
versucht das B¿rgerserviceb¿ro mit dem 
bisherigen Melde- und Fundamt, sowie 
Tourismusauskunft uvm. neu aufzustellen und 
auch mºgliche Synergien in der Zusammenarbeit 
mit den Bediensteten des Standesamts- und 
Staatsb¿rgerschaftsverbandes zu nutzen. Das ist 
uns gelungen. Das bisherige Meldeamt firmiert ab 
sofort unter der neuen Bezeichnung 
B¿rgerservice, an den zu besorgenden 
Dienstleistungen und Amtsgeschªften ªndert sich 
jedoch nichts. Die einzelnen Mitarbeiter arbeiten 
dort wo es zulªssig und sinnvoll ist enger 
zusammen und vertreten sich bei Bedarf auch 
gegenseitig. Diese amtsinterne Neuorganisation 
brachte es mit sich, dass wir f¿r beide Teilbereiche 

neue Leitungen zu bestellen hatten. SchlieÇlich 
soll dort, wo mehrere Personen agieren, einer der 
eingesetzten Mitarbeiter auch die 
Hauptverantwortung f¿r den jeweiligen 
Arbeitsbereich haben.ñ, erklªrt der auch f¿r das 
gesamte Gemeindepersonal ressortzustªndige 
Vizeb¿rgermeister Manuel Aichberger. 
B¿rgermeister Wolfgang Labenbacher als oberster 
Dienstvorgesetzter aller Mitarbeiter ergªnzt: 
ĂDieses Personalpaket wurde vom 
Vizeb¿rgermeister gemeinsam mit dem 
Stadtamtsdirektor unter Einbeziehung der 
Betroffenen gewissenhaft und ¿berlegt 
ausgearbeitet. Es findet auch die Zustimmung der 
Personalvertretung und aller im Gemeinderat 
vertretenen Parteien. Beide Damen, sowohl Doris 
Spilka als auch Bettina Rametsteiner sind durch 
Erfahrung, durch Ablegen der erforderlichen 
Dienstpr¿fungen, sowie durch ihren hohen 
persºnlichen Einsatz, ihr Engagement f¿r die 
Leitungsposten qualifiziert und haben 
versprochen, sich nach Krªften um die Anliegen 
der Bevºlkerung zu bem¿hen. Wir verstehen uns 
als Dienstleistungsbetrieb und die Anliegen der 
B¿rgerinnen und B¿rger m¿ssen f¿r unser 
Handeln immer eine gewisse Prioritªt habenñ.  
 
Doris Spilka ist seit 12. September 2016 bei der 
Stadtgemeinde Lilienfeld als Vertragsbedienstete 
beschªftigt, Bettina Rametsteiner seit 01. Juli 
2020.  

L   B   S   

B¿rgermeister Wolfgang Labenbacher, Vizeb¿rgermeister Manuel Aichberger, ebenso wie Stadtamtsdirektor 
Thomas Dobner zªhlten nach einstimmig erfolgtem GR-Beschluss zu den ersten Gratulanten von Bettina 
Rametsteiner, neue Leiterin des B¿rgerserviceb¿ros, sowie Doris Spilka, neue Leiterin des Standesamts- und 
Staatsb¿rgerschaftsverbandes.  



 

Bei der Gemeinderatssitzung am 14. Dezember 
2021 standen 19 Tagesordnungspunkte auf dem 
Programm. Nachstehend ein kurzer Bericht ¿ber 
den Verlauf der Sitzung: 
 
Der 1. Nachtragsvoranschlag f¿r das Budgetjahr 
2021 wurde mehrstimmig genehmigt. 
 
Der Voranschlag f¿r das Haushaltsjahr 2022 
wurde einstimmig beschlossen. 
Der Voranschlag 2022 weist im Ergebnishaushalt 
ein Nettoergebnis in der Hºhe von ú 707.400,00 
und einen Finanzierungshaushalt in der Hºhe von 
ú 118.400,00 auf.  
 
Folgende Zuwendungen und Subventionen 
wurden einstimmig vergeben: 
 
Volkshochschule Lilienfeld f¿r den Betrieb im Jahr 
2021 - ú 3.000,00. 
 
Kriegsopfer- und Behindertenverband, Ortsgruppe 
Lilienfeld; Weihnachtsunterst¿tzung 2021 -  
ú 200,00. 
 
¥sterreichischer Bergrettungsdienst, Ortsstelle 
Lilienfeld f¿r den Betrieb im Jahr 2022 -  
ú 1.000,00. 
 
Rotes Kreuz Traisental, f¿r die groÇe 
Unterst¿tzung in Zeiten der Pandemie und als 
Spende anlªsslich des Begrªbnisses von Robert 
Grabner - ú 500,00. 
 
Sch¿tzenverein Lilienfeld, f¿r die Anschaffung von 
Vereinskleidung - ú 750,00. 
 
Internationale Sommerakademie, f¿r die 
Veranstaltungen im Jahr 2022 - ú 1.500,00. 

Musikfestival Stift Lilienfeld, f¿r die 
Veranstaltungen des Kultur-Sommer 2022 -  
ú 800,00. 
 
Elternverein Volksschule Lilienfeld; vorbehaltlich 
der tatsªchlichen Abhaltung f¿r den Kinderschikurs 
der Volksschule Lilienfeld - ú 400,00. 
 
Bauernschaft Lilienfeld, f¿r die Schneerªumung 
und Wegerhaltung der landwirtschaftlichen 
Zufahrtswege im Jahr 2021 in der Hºhe von ú 
2.700,00. 
 
Volkshilfe Stadt Lilienfeld, f¿r die Aktion ĂEssen auf 
Rªdernñ im Jahr 2022 - ú 2.800,00. 
 
SC Prefa Lilienfeld, f¿r die Anschaffung eines 
Rasenroboters und Betreuerbªnken - ú 18.000,00. 
 
Folgende Arbeiten sowie Lieferungen und 
Leistungen wurden einstimmig vergeben: 
 
Der Ankauf von 26 St¿ck Tablets inklusiver 
Einrichtung f¿r die Volksschule Lilienfeld zum 
Gesamtbruttopreis in der Hºhe von ú 15.884,40. 
 
Errichtung eines neuen Trib¿nendaches f¿r die 
Stadtsportanlage mit viel Eigenleistung vom SC 
Prefa Lilienfeld, Unterst¿tzung von GR Raimund 
Edy und groÇz¿giger finanzieller Unterst¿tzung der 
Fa. Prefa zum Gesamtbruttopreis in der Hºhe von 
ú 14.305,62 (Lamplholz f¿r 250mĮ Holzbretter 
ú 1.560,ï + Hoppel f¿r 210mĮ Vordeckplanen und 
fachgerechte Eindeckung mit Prefalz Bandblech 
ú 10.470,83 + Pfannhauser f¿r die Entsorgung des 
alten Daches ú 541,03). 
 
 
 

A   G  
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Projektarbeiten f¿r die geplante  nderung des 
Flªchenwidmungsplanes im Bereich Neuman und 
zugehºriger  nderungen am Bebauungsplan an 
Schedlmayer Raumplanung ZT GmbH aus 
Loosdorf zum Gesamtbruttopreis in der Hºhe von 
ú 5.658,72. 
 
Projektarbeiten f¿r die geplanten  nderungen des 
Bebauungsplanes Am Spitalacker und in der 
Reihenhaussiedlung in der Bergknappengasse an 
Schedlmayer Raumplanung ZT GmbH aus 
Loosdorf zum Gesamtbruttopreis in der Hºhe von 
ú 2.122,02. 
 
Der Gemeinderat genehmigte einstimmig die 
 nderung der Grenze zwischen den 
Katastralgemeinden Lilienfeld und Marktl zur 
mºglichen Vereinigung der nachstehend 
angef¿hrten Grundst¿cke gemªÇ dem Lageplan 
der Vermessung Schubert ZT GmbH, GZ 19753 
vom 01.12.2021:  93/1, 93/2, 93/4 (alle EZ 115) 
93/3 (EZ 130) 93/5 (EZ 109) 
Diese Grundst¿cke werden von der 
Katastralgemeinde Marktl 19319 abgetrennt und in 
die Katastralgemeinde Lilienfeld 19318 
eingegliedert. 
 
Der Gemeinderat genehmigte einstimmig den 
Kaufvertrag ¿ber die Gemeindewohnung Marktler 
StraÇe 54/1/8 abgeschlossen zwischen der 
Stadtgemeinde Lilienfeld und Herrn Maximilian 
Friedl zu einem Kaufpreis in der Hºhe von 
ú 30.600,00. 
 
Der Gemeinderat genehmigte einstimmig die 
Verordnung ¿ber einen Betreuungsbeitrag f¿r die 
Fr¿haufsicht in der Volksschule (nªheres siehe 
eigener Bericht). 
 
Der Gemeinderat genehmigte einstimmig den 
Nachtrag zum Mietvertrag ¿ber die Grundst¿cke 
17/10 und 17/12 (beide KG Lilienfeld) vom 
14./15.12.1994 abgeschlossen zwischen dem 
Zisterzienserstift Lilienfeld, der Stadtgemeinde 
Lilienfeld unter Beitritt der W. Ziegelwagner 
Bautrªger Ges.m.b.H.. 
 
Der Gemeinderat genehmigte einstimmig den 
Nachtrag zum Untermietvertrag ¿ber die 
Grundst¿cke 17/10 und 17/12 (beide KG Lilienfeld) 
vom 14./15.12.1994 abgeschlossen zwischen der 
Stadtgemeinde Lilienfeld und Beitritt von 
Zisterzienserstift Lilienfeld und W. Ziegelwagner 
Bautrªger Ges.m.b.H.. 
 
 

Der Gemeinderat genehmigte einstimmig den 
Abschluss der Erweiterung zur Kommunal-
Sachversicherung-Komplettschutz-Versicherung 
bei der Niederºsterreichischen Versicherung zu 
einer Jahresprªmie in der Hºhe von ú 16.782,06. 
 
Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen Teil 
der LEADER-Region Mostviertel-Mitte zu bleiben 
und sich am LEADER-Fºrderprogramm der EU 
2023-2027 aktiv zu beteiligen. Dadurch verpflichtet 
sich die Stadtgemeinde Lilienfeld in den Jahren 
2023 bis 2029 (LEADER-Programmperiode von 
2023 bis 2027 sowie weitere Umsetzung und 
Abrechnung von Projekten 2028/2029) einen 
jªhrlichen LEADER-Beitrag in Hºhe von ú 1,00 bis 
max. ú 1,50/EinwohnerIn zu leisten. Die 
tatsªchliche Hºhe des LEADER-Beitrags ist von 
der Budgetierung der neuen Periode abhªngig und 
wird jªhrlich von der Mitgliederversammlung 
beschlossen. Der LEADER-Beitrag NEU erhªlt ab 
2023 G¿ltigkeit. Des Weiteren erklªrt sich die 
Gemeinde bereit, sich aktiv an der Erstellung der 
Lokalen Entwicklungsstrategie (LES) in Form 
eines Bottom-up-Prozesses zu beteiligen und in 
weiterer Folge die gemeinsam erarbeitete LES zu 
unterst¿tzen. Die festgelegten Ziele und 
MaÇnahmen in der LES im Wirkungsbereich der 
Gemeinde werden mitgetragen und in Abstimmung 
mit den anderen Gemeinden in der Umsetzung 
unterst¿tzt. 
 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig den Beitritt 
als Gr¿ndungsmitglied zum Verein ĂErneuerbare 
Energiegemeinschaft Lilienfeldñ (EEG). 
 
Die Weihnachtsunterst¿tzung f¿r sozial Bed¿rftige 
wurde einstimmig beschlossen. 
 
Der Gemeinderat genehmigte einstimmig die 
 nderung der Verordnung ¿ber die Zuordnung der 
Funktionsdienstposten des Allgemeinen Schemas 
(Nªheres siehe eigener Bericht.) 
 
Der Gemeinderat genehmigte einstimmig die 
 nderung der Nebengeb¿hren- und 
Dienstbekleidungsordnung f¿r die Bediensteten 
der Stadtgemeinde Lilienfeld (nªheres siehe 
eigener Bericht.) 
 
Nach Berichten des B¿rgermeisters und einiger 
Gemeinderatsmitglieder, sowie Weihnachts- und 
Neujahrsw¿nschen der Fraktionen endete die 
achte Plenarsitzung des Gemeinderates in dieser 
Funktionsperiode nach einer Dauer von zwei 
Stunden. 



 

KUNDMACHUNG 
 

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Lilienfeld hat in seiner Sitzung am 14. Dezember 2021 folgende 
 

V E R O R D N U N G 
 
¿ber die Zuordnung der Funktionsdienstposten des Allgemeinen Schemas beschlossen: 
 
GemªÇ Ä 2 Abs. 4 der N¥ Gemeindebeamtendienstordnung 1976 (GBDO), LGBl. 2400-44 und  Ä 11  
Abs. 1 des N¥ Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes 1976 (GVBG), LGBl. 2420-55, werden die Funk-
tionsdienstposten folgenden Funktionsgruppen zugeordnet: 
 
1. Dienstposten der/s Leitenden Gemeindebediensteten   Funktionsgruppe VIII 
2. Dienstposten der/s Leiters/In des Bauamtes    Funktionsgruppe VIII 
3. Dienstposten der/s Leiters/In der Buchhaltung    Funktionsgruppe VII 
4. Dienstposten der/s Leiters/In des B¿rgerservices 
    mit hervorgehobener Verwendung     Funktionsgruppe VI 
5. Dienstposten des Standesamts- und 
    Staatsb¿rgerschaftsverbandes mit hervorgehobener Verwendung Funktionsgruppe VI 
6. Dienstposten der/s Vorarbeiters/In der Gemeindearbeiter ï 
    Dienstposten mit hervorgehobener Verwendung    Funktionsgruppe VI 
7. Dienstposten der/s Wassermeisters/In ï 
    Dienstposten mit hervorgehobener Verwendung    Funktionsgruppe VI 
 
Diese Verordnung tritt am 1. Jªnner 2022 in Kraft. 

KUNDMACHUNG 
 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Lilienfeld erlªsst aufgrund seines Beschlusses vom 
14. Dezember 2021 folgende 
 

V E R O R D N U N G 
 

1. 
F¿r die Fr¿haufsicht in der Volksschule Lilienfeld wird ein pauschalierter Betreuungsbeitrag in der Hºhe 
von ú 8,00 ab dem Schuljahr 2021/2022 monatlich eingehoben. 

2. 
Die Betreuungszeiten werden anhand des gemeldeten Bedarfs angeboten. 

3. 
Die Abrechnung der Beitrªge erfolgt zweimonatlich im Nachhinein. 

4. 
Diese Verordnung tritt mit Wirkung 01. Jªnner 2022 in Kraft.  



 

K U N D M A C H U N G 
 

V E R O R D N U N G 
 

des Gemeinderates der Stadtgemeinde Lilienfeld, mit der die 
 

Nebengeb¿hren- und Dienstbekleidungsordnung 
 

f¿r die Bediensteten der Stadtgemeinde Lilienfeld beschlossen wird. 
 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Lilienfeld hat in seiner Sitzung vom 14. Dezember 2021 aufgrund 
der ÄÄ 42 bis 47 der N¥ Gemeindebeamtendienstordnung 1976 (GBDO), LGBl. 2400 in der jeweils gel-
tenden Fassung, sowie des Ä 20 des N¥ Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes 1976 (GVBG), LGBl. 
2420 in der jeweils geltenden Fassung, beschlossen: 
 

Ä 1 
Anwendungsbereich 

 
Diese Vorschrift findet Anwendung auf alle Bediensteten der Stadtgemeinde Lilienfeld, auf deren Dienst-
verhªltnis die Bestimmungen der Gemeindebeamtendienstordung 1976 und der Gemeindebeamtenge-
haltsordnung 1976 (GBGO), LGBl. 2440 in der jeweils geltenden Fassung Anwendung finden 
(Gemeindebeamte) und auf die Bediensteten, deren Dienst-verhªltnis nach den Bestimmungen des N¥ 
Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes geordnet ist (Gemeindebedienstete). 
Auf Bedienstete, mit denen die Stadtgemeinde Lilienfeld das Dienstverhªltnis nach freier Vereinbarung 
geordnet hat, findet diese Vorschrift nur Anwendung, wenn im Dienstvertrag oder in einer Vereinbarung 
die Anwendung dieser Vorschrift vereinbart wird. 
 

Ä 2 
Anspruchsvoraussetzung 

 
Den Gemeindebediensteten geb¿hren auÇer den ihnen aufgrund der vorgenannten gesetzlichen Bestim-
mungen zustehenden Bez¿ge die im folgenden festgesetzten Nebengeb¿hren. 
Wenn der Anspruch auf Nebengeb¿hren oder Dienstbekleidung aufgrund der nachstehenden Bestimmun-
gen nicht schon durch eine bestimmte Verwendung oder Tªtigkeit entsteht, ist ein Anspruch erst nach vor-
heriger Genehmigung durch den B¿rgermeister im Rahmen dieser Verordnung gegeben. 
Die Nebengeb¿hren gemªÇ Ä 7 lit. a Zi. 1 und lit. b Zi. 1, 2, 3 u. 4 dieser Verordnung werden auch wªh-
rend der Zeit des Erholungsurlaubes, eines Sonderurlaubes mit Bez¿gen und einer unverschuldeten 
Dienstverhinderung, im letzten Falle jedoch nur bis zu 42 Tagen gewªhrt.  
Ä 26 Abs. 5 GVBG gilt sinngemªÇ. 
Teilbeschªftigte Gemeindebedienstete erhalten bei pauschalierten Nebengeb¿hren nur den ihrem Be-
schªftigungsausmaÇ entsprechenden Teil. 
Ergibt sich die Notwendigkeit einer Vertretung gehºrt dem Vertreter eine Geb¿hr analog Ä 20a GVBG. 
 

Ä 3 
Berechnungsgrundlage 

 
1)  Soweit nichts anderes bestimmt ist, setzt sich die Berechnungsgrundlage f¿r Nebengeb¿hren, die nach 
Stunden oder Tagen gerechnet werden und sich nach einem Prozentsatz des Bezuges richten, aus 
folgenden Teilbetrªgen zusammen: 

 
a)  Gehalt (Entgelt) 
b)  Ausgleichszulage (Ä 4 Abs. 4 lit. a und b der N¥ Gemeindebeamtengehaltsordnung 1976, LGBl.     

 2440 in der jeweils geltenden Fassung-GBGO) 
c)  Dienstzulage 
d)  Dienstalterszulage 
e)  Teuerungszulage 

 
2)  der Tagesbezug ist mit einem 30igstel und der Bezug f¿r eine Arbeitsstunde mit einem 165igstel der 
Berechnungsgrundlage nach Abs. 1 zu ermitteln. 

3)  Die Bemessungsgrundlage f¿r Nebengeb¿hren gemªÇ Ä 7 bildet, wenn nicht anderes bestimmt, das 
Gehalt eines Beamten der Entlohnungsgruppe VI, Gehaltsstufe 10 GBGO. 

 



 

Ä 4 
Nebengeb¿hren 

 
Die Nebengeb¿hren gliedern sich in 
a) Reisegeb¿hren 
b) Aufwandsentschªdigungen 
c) Sonderzulagen 
 

Ä 5 
Geb¿hren bei auswªrtiger Dienstverrichtung (Reisegeb¿hren) 

 
Auf die Gemeindebediensteten ist unter Beachtung des Ä 3 Abs. 10 und 11 N¥ Landes-
Bedienstetengesetzes (N¥ LBG), LGBL 2100 in der jeweils geltenden Fassung, dessen 8. Abschnitt - Rei-
segeb¿hren anzuwenden.  

 
Ä 6 

Aufwandsentschªdigung 
 

1) Die Entschªdigung der Standesbeamten f¿r den Mehraufwand anlªsslich der Vornahme von Trau-
ungen betrªgt jªhrlich 31,00 % des Gehaltsansatzes der Verwendungsgruppe VI, Gehaltsstufe 10. 
Werden die EheschlieÇungen von mehreren Bediensteten vorgenommen, ist die voranstehende 
Aufwandsentschªdigung entsprechend der vorgenommenen Trauungen anteilsmªÇig aufzuteilen. 

2) Der Bauamtsleiter erhªlt f¿r die Verwendung des bediensteteneigenen Kraftfahrzeuges f¿r dienstli-
che Zwecke f¿r Fahrten im Umkreis von 25 km eine monatliche Verg¿tung f¿r durchschnittlich 100 
gefahrene Kilometer. Das Kilometergeld hief¿r richtet sich nach den einschlªgigen Bestimmungen 
des Landes Niederºsterreich.  

 
Ä 7 

Sonderzulagen 
 

Den Gemeindebediensteten wird allgemein die Sonderzulage gemªÇ Ä 47 Abs. 3 GBDO gewªhrt. 
 

a) Erschwerniszulagen 
1) Dem Bediensteten, der die Informationstechnologien der Stadtgemeinde Lilienfeld betraut (IT-

Beauftragter), geb¿hrt eine monatliche Erschwerniszulage in der Hºhe von 5 v. H. 
2) Der Friedhofswªrter erhªlt f¿r das ¥ffnen und SchlieÇen von Grªbern, Reinigungsarbeiten in Gr¿f-

ten, Exhumierungen und f¿r die Tieferlegung einer Leiche eine Erschwerniszulage, die bei Einsatz 
von mehreren Bediensteten anteilsmªÇig aufzuteilen ist, in folgender Hºhe: 

 
a) Bei Urnenbegrªbnissen       0,50 v. H. 
b) Grabstellen        3,00 v. H. 
c) F¿r Reinigungsarbeiten in Gr¿ften     2,50 v. H. und 
d) Exhumierungen oder Tieferlegungen einer nicht vollstªndig  
        verwesten Leiche einschlieÇlich der Grabarbeiten   10,00 v. H. 
 

b) Schmutzzulagen 
1) Den Bediensteten des Bauhofes geb¿hrt eine monatliche Schmutzzulage in der Hºhe von 2 v. H. 
2) Dem mit der Betreuung des Kanalsystems betrauten Bediensteten geb¿hrt eine monatliche 

Schmutzzulage in der Hºhe von 6,00 v. H. 
3) Den mit der Wasserversorgung betrauten Bediensteten geb¿hrt eine monatliche Schmutzzulage in 

der Hºhe von 4,00 v. H. 
4) Dem Badewªrter geb¿hrt wªhrend der Badesaison (in den Monaten Mai, Juni, Juli, August) eine 

monatliche Gefahrenzulage von 4,00 v. H., wenn er die nach den einschlªgigen Vorschriften des 
Bªderhygienegesetzes vorgesehenen ¦berpr¿fungen vornehmen darf. 

Der Bezug einer Schmutzzulage nach Ä 7 lit. b, Zi. 2, 3 und 4 schlieÇt den Bezug einer Schmutzzulage 
nach Ä 7 lit. b, Zi. 1 aus. 
Im Falle der Vertretung eines Gemeindebediensteten, dem eine hºhere pauschalierte Schmutzzulage ge-
b¿hrt, erhªlt der vertretende Gemeindebedienstete f¿r die Dauer der Vertretung die allenfalls hºhere pau-
schalierte Schmutzzulage. Der vertretende Gemeindebedienstete erhªlt diese pauschalierte Nebengeb¿hr 
im aliquoten AusmaÇ. 
 
Ä 3 Abs. 2 dieser Nebengeb¿hrenordnung gilt sinngemªÇ. 
 



 

c) Fehlgeldentschªdigung 
Gemeindebedienstete, die mit der Vereinnahmung und mit der Leistung von Barzahlungen betraut sind, 
erhalten zur Abgeltung der, bei der Abwicklung des baren Zahlungsverkehrs bestehende Verlustgefahr, 
eine Fehlgeldentschªdigung in der Hºhe von: 
a) Hauptkassier monatlich 2,00 v. H. 
b) Nebenkassiere monatlich 1,00 v. H. 
 

Ä 8 
Dienstbekleidungsordnung 

 
Die Ben¿tzer haben die ihnen zugewiesenen Dienstkleider ordnungsgemªÇ instand zu halten. Sollte es 
durch besondere Umstªnde, die nicht im Verschulden des Dienstnehmers liegen, zu einer Beschªdigung 
oder Vernichtung der Dienstkleidung kommen, wird die Behebung des Schadens oder der Ersatz des St¿-
ckes auf Antrag kostenlos veranlasst. Die Dienstkleidung bleibt Eigentum der Gemeinde. Nach Ablauf der 
Tragdauer gehen die dem Ben¿tzer persºnlich zur Verf¿gung gestellten St¿cke in dessen Eigentum ¿ber. 
Dienst- und Arbeitskleider stehen folgenden Gemeindebediensteten zu: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ä 9 
Schlussbestimmungen 

 
1) Die Nebengeb¿hren- und Dienstbekleidungsordnung 2021 tritt mit 01. Mai 2021 in Kraft. 

2) F¿r Gemeindebedienstete, die vor dem 01. Mai 2021 in einem Dienstverhªltnis zur Stadtgemeinde 

Gemeindebedienstete: 
Bezeichnung der Dienstbeklei-
dung: 

Tragdauer: 

Desinfektor 1 weiÇe Leinenhose nach Bedarf 

  1 weiÇer Arbeitsmantel nach Bedarf 

Schulwarte 2 Arbeitsmªntel nach Bedarf 

  1 Paar Schlapfen nach Bedarf 

  1 Paar Arbeitsschuhe nach Bedarf 

  1 Winterjacke nach Bedarf 

Reinigungspersonal 1 Paar Schlapfen nach Bedarf 

Bedienstete des Bauhofes 2 Arbeitshosen 2 Jahre 

und der Wassermeister 2 Arbeitsjacken 2 Jahre 

  Gummistiefel nach Bedarf 

  1 Paar Arbeitsschuhe nach Bedarf 

  1 Regenschutzbekleidung nach Bedarf 

  Arbeitshandschuhe nach Bedarf 

zusªtzlich f¿r Winterdienst 1 Winterhose nach Bedarf 

  1 Winterjacke nach Bedarf 

  1 Paar Winterschuhe nach Bedarf 

  Winterhandschuhe nach Bedarf 

zusªtzlich f¿r Friedhofspersonal 1 zusªtzliche Arbeitshose 2 Jahre 

  1 zusªtzliche Arbeitsjacke 2 Jahre 

zusªtzlich f¿r Klªrwªrter Gummihandschuhe nach Bedarf 

  1 zusªtzliche Arbeitshose 2 Jahre 

  1 zusªtzliche Arbeitsjacke 2 Jahre 

zusªtzlich f¿r M¿llbedienstete Gummihandschuhe nach Bedarf 

zusªtzlich f¿r Bademeister 2 kurze Hosen 1 Jahr 

  2 Leibchen 1 Jahr 

  1 Paar Sandalen 1 Jahr 



 

Lilienfeld standen, werden die Zahlungen nach den ÄÄ 7 lit. b, 8 lit. a Z 1, 2 und 3 der Nebengeb¿h-
ren- und Dienstbekleidungsordnung in der bis zum Ablauf des 30. April 2021 geltenden Fassung, 
sowie die im Anhang zur Nebengeb¿hren- und Dienstbekleidungsordnung in der bis zum Ablauf des 
30. April 2021 geltenden Fassung, festgelegte Sonderzahlung (1/2 Monatsbezug), mit der MaÇgabe 
zur Anweisung gebracht, dass die bis zum 30. April 2021 erworbenen Anspr¿che in der zu diesem 
Zeitpunkt (30. April 2021) gegebenen Hºhe weiterbestehen. Zu diesem Zweck werden diese Zah-
lungen daher jeweils in dem AusmaÇ reduziert, um das sich der Gehalt der Entlohnungsgruppe VI 
Gehaltsstufe 10 im Rahmen der allgemeinen Bezugserhºhungen verªndert. Bemessungsgrundlage 
f¿r die Sonderzahlung (1/2 Monatsbezug) ist k¿nftig der Monatsbezug im April 2021. 

 

Anhang zur Nebengeb¿hrenordnung 
 

Sonderurlaub und Dienstfreistellung 
 

Im Sinne des Ä 93 GBDO wird folgende Regelung getroffen: 
bei eigener EheschlieÇung       3 Arbeitstage 
beim Tod des Ehegatten (Gattin) oder Lebensgefªhrten(in)  3 Arbeitstage 
beim Tod der Eltern        2 Arbeitstage 
beim Tod eines Kindes       3 Arbeitstage 
beim Wohnungswechsel       2 Arbeitstage 
bei Niederkunft der Ehefrau bzw. der Lebensgefªhrtin   3 Arbeitstage 
bei EheschlieÇung von Kindern      1 Arbeitstag 
beim Tod von Geschwistern, Schwiegereltern und GroÇeltern  1 Arbeitstag 
 
Bei Weiterbildung, die auch im Interesse der Gemeinde gelegen ist, kann der B¿rgermeister nach Bera-
tung mit der Personalvertretung, die erforderliche Zeit als Dienstfreistellung gewªhren. 
AuÇer den vorstehend angef¿hrten Sonderurlauben und Dienstfreistellungen ist der Ä 26 Abs. 7. N¥ Ge-
meinde-Vertragsbedienstetengesetz, LGBl. 2420 in der jeweils g¿ltigen Fassung anzuwenden. 
 

Arbeitszeit 
 

Die wºchentliche Normalarbeitszeit betrªgt f¿r alle Bediensteten 38 Stunden. 
 

Kinderweihnachtsgeld 
 

Die Hºhe des Kinderweihnachtsgeldes richtet sich nach dem jeweils vom Land N¥ den N¥ Landesbe-
diensteten gewªhrten Kinderweihnachtsgeld f¿r Kinder, f¿r die ein gesetzlicher Anspruch nach dem N¥ 
Landesbedienstetengesetz besteht.  
 

Personalzulagen 
 

Den Gemeindebediensteten, die nachstehend angef¿hrte Dienstposten einnehmen, wird im Sinne des Ä 
20 GBGO eine monatliche Personalzulage gewªhrt: 
Der/Die Leitende Gemeindebedienstete                                         15 % 
Der/Die Leiter/In des Bauamtes                                                          15 % 
Der/Die Leiter/In des Rechnungswesens                                           15 % 
Der/Die Leiter/In des B¿rgerservices        15 % 
Der/Die Leiter/In des Standesamt- und Staatsb¿rgerschaftsverbandes    15 % 
Der/Die Vorarbeiter/In der Gemeindearbeiter                                    11 % 
Der/Die Wasserleitungswªrter/In                                                        7 % 
 

A   R : 
 

Alle in dieser Ausgabe der Stadtnachrichten gedruckten Beitrªge wurden nach bestem Wissen 
zur derzeitigen Situation (COVID-19) zum Redaktionsschluss publiziert. Diese kºnnen aufgrund 
der Dynamik der Ereignisse vom aktuellen Stand abweichen.  
Die aktuellen und letztg¿ltigen Informationen f¿r Lilienfeld finden Sie auf unserer  
Website www.lilienfeld.at  

http://www.lilienfeld.at


 

 



 


